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Mit der repräsentativen Befragung von 6.500 
Betrieben im Rahmen der Dachevaluation der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie aus dem Jahr 2015 (GDA-Betriebsbefragung 
2015), dem Bericht zur Evaluation der DGUV Vor-
schrift 2 und dem BAuA-Bericht „Bedarf an Fach-
kräften für Arbeitssicherheit in Deutschland“ 
liegen aktuell Daten vor, die Informationen über 
die quantitative und qualitative Umsetzung der 
betrieblichen Arbeitsschutzorganisation liefern.

Elemente der betrieblichen Arbeitsschutz
organisation 
In der GDA-Leitlinie „Organisation des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes“ werden die rechtlichen 
Verpflichtungen der Betriebe zur Arbeitsschutz-
organisation mittels 15 Elementen der Überwa-
chung und Beratung durch das Aufsichtsperso-
nal der Länder und Unfallversicherungsträger 
konkretisiert und erläutert. Dabei werden insbe-
sondere die Vorschriften aus dem Arbeitsschutz-

SABINE SOMMER

Organisation des betrieblichen Arbeits
schutzes – ein Blick auf aktuelle Daten
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet die Arbeitgeber* innen, für eine geeignete 
 Organisation zur Planung und Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu  sorgen, 
diese Aktivitäten in die betrieblichen Führungsstrukturen einzubinden, dafür Sorge zu  tragen, 
dass die Maßnahmen bei allen Tätigkeiten beachtet werden und die Beschäftigten ihren 
 Mitwirkungspflichten nachkommen können. Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) i. V. mit  
der DGUV Vorschrift 2 beinhaltet die Pflicht, eine fachkundige sicherheitstechnische und 
 betriebsärztliche Unterstützung und Beratung sicherzustellen.
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gesetz sowie aus dem Arbeitssicherheitsgesetz 
aufgegriffen. In den Elementen werden insbe-
sondere aufbau- und ablauforganisatorische 
Aspekte, wie etwa Planungs- und Beschaffungs-
prozesse oder die Einbindung von Fremdfirmen, 
genauer betrachtet. 

Für verschiedene dieser zu prüfenden Ele-
mente liegen aus der GDA-Betriebsbefragung 
2015 Informationen zu deren quantitativer Um-
setzung vor. Dabei ist zu beachten, dass die GDA-
Betriebsbefragung die Elemente der GDA-Leitli-
nie nicht wortwörtlich abbildet und für die Aus-
wertung im Rahmen des Zwischenberichts zur 
GDA-Dachevaluation ein sinngemäßer Abgleich 
erfolgte1. Es konnten elf Items bzw. Kriterien in 
einem Index „Arbeitsschutzorganisation“ zusam-
mengefasst werden.

Für die Beurteilung der betrieblichen Arbeits-
schutzorganisation durch das Aufsichtspersonal 
hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen bzw. 
Gefährdungsbeurteilung eine zentrale Bedeu-
tung. Gemäß GDA-Leitlinie kann die Gesamtbe-
wertung der Arbeitsschutzorganisation nicht 
besser ausfallen als die Bewertung des Elements 
„Organisation der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung“. 

Analog wurde bei der Auswertung der GDA-
Daten für die Ermittlung von Betrieben, für die 
eine „geeignete“ Arbeitsschutzorganisation an-
genommen werden kann, die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung als zwingend vorausge-
setzt. In der GDA-Betriebsbefragung 2015 wurde 
die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
von rund 52 % der Betriebe bejaht.

Der Umsetzungsgrad der elf Einzelkriterien 
des Indexes zur Arbeitsschutzorganisation ist in 
Tabelle 1 aufgeführt. Insgesamt gibt es so gut wie 
keine Betriebe, die keines oder nur wenige Kri-
terien erfüllen. Weiterhin erfüllen nur 2,7 % der 
Betriebe alle elf Index-Kriterien. Setzt man die 
Erfüllung von lediglich neun oder zehn Kriterien 
als Maßstab an für eine dann als „ausreichend“ 
zu bezeichnende Arbeitsschutzorganisation, so 
wird dies von 45,4 % der Betriebe erreicht.

Dabei ist die Schulung von Führungskräften 
eines der zentralen Merkmale, das Betriebe mit 
einer „ausreichenden“ Arbeitsschutzorganisation 
von Betrieben mit „nicht ausreichender“ Arbeits-
schutzorganisation unterscheidet.

Derzeit schulen aber nach den Ergebnissen 
der GDA-Betriebsbefragung 2015 nur rund 41 % 
der Betriebe ihre Führungskräfte speziell zum Ar-
beitsschutz.

1 Siehe hierzu auch 1. Zwischenbericht zur GDA-Dachevaluation, Ka-
pitel 6 Index zur Güte der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.

Aufgabenwahrnehmung der Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte im 
Bereich der Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-
ärzte sollen gemäß ASiG die Arbeitgeber*innen 
bei ihren Aufgaben beim betrieblichen Arbeits-
schutz und bei der Unfallverhütung beraten und 
unterstützen. In den Katalogen zur Grundbetreu-
ung und betriebsspezifischen Betreuung der 
DGUV Vorschrift 2 werden die spezifischen Auf-
gaben der betrieblichen Arbeitsschutzexperten 
aufgeführt.

Im Rahmen der Evaluation der DGUV Vor-
schrift 2 wurden Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte u. a. danach befragt, wie häu-
fig sie bestimmte Aufgaben der Grundbetreuung 
und der betriebsspezifischen Betreuung ange-
hen bzw. umsetzen. 

Danach unterstützen 46 % der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und ca. 25 % der Betriebsärz-
te und Betriebsärztinnen die Betriebe bei der 
Kernaufgabe der Grundbetreuung „Schaffung 
einer geeigneten Arbeitsschutzorganisation und 
bei der Integration von Arbeitsschutz in die Füh-
rungstätigkeit“ häufig bzw. sehr häufig. 

Die eher organisational angelegten Aufgaben 
der betriebsspezifischen Betreuung „Betriebli-
che Veränderungen in den Arbeitsbedingungen 
und in der Organisation“ sowie „Externe Entwick-
lungen mit spezifischem Einfluss auf die betrieb-
liche Situation“ werden mehrheitlich von den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit (53 %, 73 %) 
und den Betriebsärzten (56 %, 77 %) eher selten 
und sehr selten angegangen. 

Sabine Sommer
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
sommer.sabine@ 
baua.bund.de

DIE AUTORIN

Kriterium Anzahl  
(ungewichtet)

Anteil in %  
(gewichtet)*

Fachkraft für Arbeitssicherheit 2.962 62,5

Betriebsarzt 3.884 53,6

Arbeitsschutzausschuss 3.858 85,0

Unterweisungen 4.796 96,5

Anlässe für Unterweisungen 3.769 73,9

Fremdsprachliche Unterweisung 3.807 88,6

Unterweisung Zeitarbeitnehmer*innen 4.634 98,6

Unterweisung Fremdfirmen 3.928 88,7

Schulung Führungskräfte 3.083 56,1

Kooperation mit Betriebsrat 4.604 97,5

„gute“ Gefährdungsbeurteilung   874 11,6

*) Datengrundlage: GDA-Betriebsbefragung 2015, betriebsproportional gewichtet

Tab. 1: Zahl und Anteil der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung, welche die Einzelkriterien des 
Indexes Arbeitsschutzorganisation erfüllen2

2 Nach Tab 6-4 1. Zwischenbericht zur GDA Dachevaluation.
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Diese eher wenig intensive Befassung mit Aspek-
ten der betrieblichen Organisation nimmt auch 
Einfluss auf die Qualität der Gefährdungsbe-
urteilung. So geben in der Befragung zur DGUV 
Vorschrift 2 zwar über 90 % der befragten Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und rund 70 % der 
befragten Betriebsärzte an, häufig bzw. sehr 
häufig Unterstützung bei der Gefährdungsbeur-
teilung zu leisten. 

Die Daten der GDA-Betriebsbefragung 2015 
zeigen allerdings, dass selbst in denjenigen Be-
trieben, die sicherheitstechnisch und betriebs-
ärztlich betreut werden, Defizite beim Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung bestehen. Insbesondere 
der Prozessschritt „Überprüfung der Wirksamkeit 
von ergriffenen Maßnahmen“ wird nur selten um-
gesetzt – hier ist eine Zusammenschau mit der be-
trieblichen Organisationsstruktur von Bedeutung.

Stellenwert von Arbeitsschutz  
in der Organisation und Kompetenzen  
der betrieblichen Akteure
Dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzte Aufgaben, die im Zusammenhang 
mit der betrieblichen Organisation stehen, ver-
gleichsweise seltener umsetzen, ist zum Teil 
sicherlich auch dadurch bedingt, dass in den 
Betrieben selbst entsprechende Rahmenbedin-
gungen wie z. B. die Sensibilisierung von Füh-
rungskräften zu Aspekten der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes als Teil der betrieblichen 
Prozesse und Entscheidungen, nicht gegeben 
sind. Wie bereits oben ausgeführt, schulen fast 
60 % der Betriebe ihre Führungskräfte nicht spe-
ziell zum Arbeitsschutz. Die Berücksichtigung 
von Arbeitsschutz bei der Planung von Gebäu-
den, Anlagen und Fertigungsstraßen bejahen 
nach den Daten der GDA-Betriebsbefragung 
37 % der Betriebe, 36 % der Betriebe geben an, 
das Arbeitsschutz bei ihnen auf den Tagesord-
nungen von Betriebs- oder Abteilungsversamm-
lungen Berücksichtigung werden und rund zwei 
Drittel der Betriebe geben an, dass Arbeitsschutz 
bei Veränderungen der Betriebs- und Arbeitsor-
ganisation eine Rolle spielt.

Andererseits finden Defizite bei der Aufgabe-
numsetzung ihre Ursachen auch in nicht ausrei-
chend vorhandenen Kompetenzen der betrieb-
lichen Akteure. Für die Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit zeigt der BAuA-Bericht „Bedarf an Fach-
kräften für Arbeitssicherheit in Deutschland“, 
dass 44 % der heute tätigen Fachkräfte nach den 
früheren „ABC-Lehrgängen“ ausgebildet wurden, 
56 % nach der Ausbildungskonzeption von 2001. 
Beide Ausbildungen inklusive der durch die ge-
setzlich bestimmten Eingangsqualifikationen 
(Ingenieur, Techniker, Meister) vorhandenen be-
ruflichen Kompetenzen decken das benötigte 
Anforderungsprofil zur Erfüllung der aktuellen 

betrieblichen Präventionsaufgaben nicht ab. 
Mit Blick auf das Aufgabenfeld „Organisation“ 
sind u. a. die abgeleiteten Defizite im Bereich Ar-
beitssystemgestaltung, arbeitsschutzbezogene 
Unternehmenskultur sowie methodische und so-
ziale Kompetenzen zu nennen. Es ist zwar mög-
lich, dass die Fachkräfte implizit, durch andere 
Fortbildungsaktivitäten, durch Training on the 
job, informelles Lernen etc. über die Ausbildung 
hinausgehende Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
worben haben. Der von den Fachkräften für Ar-
beitssicherheit gesehene Bedarf und die wahr-
genommenen Fortbildungen konzentrieren sich 
demgegenüber nach vorliegenden Informatio-
nen3 nach wie vor überwiegend auf „klassische“ 
Fachkompetenzen und damit korrespondierende 
Methodenkompetenzen. 

Herausforderung Struktur und Kultur
Die vorliegenden Daten und Analysen verweisen 
darauf, dass die bestehenden Anforderungen an 
die Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes bisher nicht flächendeckend und nicht immer 
in der erforderlichen Qualität umgesetzt sind. 

Um Veränderungen zu erreichen, sind Maß-
nahmen erforderlich, die wechselseitig die 
Umsetzung struktureller Elemente der Arbeits-
schutzorganisation und die Entwicklung einer 
Kultur zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Sicherheit und Gesundheit unterstützen und för-
dern. Mit Blick auf die in den jüngsten Editorials 
dieser Zeitschrift beschriebenen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen werden Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes alleine hier vermutlich aber nur 
in begrenztem Umfang erfolgreich sein kön-
nen. ■
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